
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/4/28 13Os48/77,
14Os7/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1977

Norm

StGB §22

Rechtssatz

"Dem Mißbrauch ergeben" verlangt keine "Sucht" in medizinischen Sinn, sondern den Gebrauch mit einer

Selbstverständlichkeit und einem Bedürfnis, daß er nur unter äußerster Willensanstrengung unterlassen werden kann.

Entscheidungstexte

13 Os 48/77
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14 Os 7/95

Entscheidungstext OGH 21.03.1995 14 Os 7/95
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